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Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST
KANZLEI DES PREMIERMINISTERS


24. JANUAR 2024 - Sondergesetz zur Abänderung des Sondergesetzes vom 8. August 1980 zur Reform der Institutionen im Hinblick auf die Verbindlichkeit der vom zuständigen Organ der Deutschsprachigen Gemeinschaft festgelegten deutschen Rechtsterminologie für die Behörden der Wallonischen Region im Rahmen ihrer Übersetzungsarbeit ins Deutsche


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Kammern haben das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


Artikel 1 - Vorliegendes Sondergesetz regelt eine in Artikel 77 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


Art. 2 - Artikel 53 Absatz 3 des Sondergesetzes vom 8. August 1980 zur Reform der Institutionen wird wie folgt ersetzt:

"Die Übersetzung der in den Absätzen 1 und 2 erwähnten Dekretentwürfe und ‑vorschläge sowie der Abänderungsanträge wird durch das Präsidium gewährleistet. Bei der Ausführung der Übersetzungsarbeit ins Deutsche sorgt das Präsidium dafür, dass die vom zuständigen Organ der Deutschsprachigen Gemeinschaft festgelegten Terminologieregeln angewandt werden."


Art. 3 - Artikel 55 desselben Sondergesetzes, abgeändert durch das Gesetz vom 27. März 2006, wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"Bei der Ausführung der Übersetzungsarbeit ins Deutsche werden die Terminologieregeln berücksichtigt, die vom zuständigen Organ der Deutschsprachigen Gemeinschaft festgelegt wurden."


Art. 4 - Artikel 84 Absatz 1 Nummer 1 Absatz 1 desselben Sondergesetzes, abgeändert durch das Gesetz vom 16. Juli 1993, wird durch folgenden Satz ergänzt:

"Bei der Ausführung der Übersetzungsarbeit ins Deutsche werden die Terminologieregeln berücksichtigt, die vom zuständigen Organ der Deutschsprachigen Gemeinschaft festgelegt wurden."


Art. 5 - Vorliegendes Sondergesetz tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 24. Januar 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Premierminister
A. DE CROO

Der Minister der Institutionellen Reformen
D. CLARINVAL

Die Ministerin der Institutionellen Reformen
A. VERLINDEN

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

